
 
 

 

Merkblatt zur 
Beraterregistrierung/-
zulassung 
 
Anleitung zur Registrierung/Zulassung als 
Energieberater/Energieberaterin 

 



 

 

Registrierung/Zulassungsantrag 
 
 
Sie wollen als Energieberater1 für ein Modul des Programms Bundesförderung der Energieberatung für 

Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) und/oder für das Programm Bundesförderung der Energieberatung 

für Wohngebäude zugelassen werden (Berateranerkennung)?  
 
Dieses Merkblatt erläutert die Schritte, die hierfür notwendig sind.  
 

1. Schritt: Registrierung  
 

Den Link zur Registrierung für das Förderprogramm EBN finden Sie hier: 
 
http://www.bafa.de/ebn > Modul 1, 2 oder 3 > Formulare > „Registrierung als Berater“ 
 
Den Link für eine Registrierung für das Förderprogramm Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude 

(EBW) finden Sie hier: 
 
www.bafa.de/ebw > Berater > Formulare > „Registrierung als Berater“ 
 
Sobald Sie den Link angeklickt haben, erscheint die folgende Seite: 
 

 
 
 

  „Jetzt registrieren“ anklicken.  
 
 

                                                                    
 
 
1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich nach geschlechtsspezifischen Personenbezeich- 
nungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein. 
 



 
 
Im nächsten Schritt füllen Sie bitte die folgenden Felder aus. Alle Felder mit * sind Pflichtfelder. 
 

 

 
Bitte beachten Sie bei der Vergabe des Passworts folgende Regeln: 
 

 
 
 
Nachdem alle notwendigen Felder ausgefüllt und auf „Weiter“ geklickt wurde, erhalten Sie eine Übersicht der von Ihnen 
eingegebenen Daten. Auch wird Ihnen in diesem Schritt Ihre Beraternummer mitgeteilt.  
 
 



Diese wird Ihnen noch einmal angezeigt, nachdem Sie auf „Fertig stellen“ geklickt haben. In dem folgenden Fenster 
haben Sie die Möglichkeit die Registrierungsdaten zusammengefasst in einem pdf Dokument herunterzuladen.  
 

 
 
 
Wichtig: Die Kennung ist Ihre Beraternummer. Bitte notieren Sie sich diese.  

 
Parallel wird Ihnen an die angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink gesendet. Sie haben 10 
Tage Zeit den in dieser E-Mail hinterlegten Link zu aktivieren. Sollte dies nicht geschehen, verfällt die Registrierung. Sie 
müssten sich dann neu registrieren. 
 
Nach Bestätigung des Links können Sie sich über den Link, der im ersten Schritt beschrieben ist, einloggen. Hierzu 
verwenden Sie bitte Ihre Beraternummer (Kennung) sowie das von Ihnen vergebene Passwort. 
 



 
 
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie über „Passwort vergessen?“ ein neues Passwort vergeben. 
 
 
Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie in das Beraterportal. 
 

 
 
 
 
  



Bitte vervollständigen Sie dort Ihre Stammdaten (Auswahl Menu linke Seite > Stammdaten). 
 
Hinweis: Für die Pflege der Stammdaten sind Sie selbst verantwortlich; diese können nur von Ihnen geändert werden. 
Wenn Sie Änderungen an den Stammdaten vorgenommen haben, vergessen Sie bitte nicht, diese zu speichern (Button: 

unten rechts). 
 

 
 
  



2. Schritt: Zulassungsantrag 
 

Wählen Sie bitte aus, für welches der Energieberatungsförderprogramme des Bundes Sie zugelassen werden wollen. 
Hierzu klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Zulassungen“. Es werden die in Frage kommenden 
Förderprogramme angezeigt. 
Sie können hier aber auch die Zulassung für Pflichtaudits nach dem EDL-G beantragen.  
 

 
 
Wenn Sie die Zulassung für mehrere Programme beantragen wollen, müssen Sie die hierfür erforderlichen Nachweise 
(Zeugnisse etc.) nur einmal im Rahmen des ersten Zulassungsprozesses hochladen.  
 
Den Status des Zulassungsverfahrens können Sie jederzeit abrufen, indem Sie auf das entsprechende Förderprogramm 
klicken. Es erscheint die Status-Anzeige: Offen, Freigegeben oder Abgelehnt. 
 
Hinweis: Wollen Sie als Energieberater für das Bundesförderprogramm für Wohngebäude tätig werden, dient das 

Portal auch zur Antragstellung bzw. Einreichen der Verwendungsnachweisunterlagen.  

 
Nachdem Sie das entsprechende Programm ausgewählt haben, müssen nun noch die folgenden Schritte durchlaufen 
werden. Die zusätzlich zur Antragstellung abzugebenden Erklärungen sind in den verschiedenen Zulassungsverfahren 
identisch. Beispielhaft wird hier der Zulassungsprozess für das Fördermodul DIN EN 16247 dargestellt. 
 

 
 

 



 
 
Welche Unterlagen Sie für eine Zulassung benötigen und hochzuladen haben, entnehmen Sie bitte den Merkblättern zu 
den Qualifikationsanforderungen in den jeweiligen Förderprogrammen2. Eine Zulassung ist nur auf Basis sämtlicher 
erforderlicher Unterlagen möglich.   

 

 
 
 
Nachdem Sie auf “Einreichen” geklickt haben, werden die Unterlagen zur Prüfung an das BAFA übermittelt. 
 
Hinweis: Sollten Sie den Antrag nicht einreichen können (das Feld „Einreichen“ ist ausgegraut und reagiert nicht), 
prüfen Sie bitte, ob alle Schritte auf der rechten Seite schwarz hinterlegt sind. Sollte ein Schritt rot markiert sein, fehlt in 
diesem Schritt eine Eingabe. Klicken Sie in diesem Fall bitte auf den rot markierten Schritt und prüfen Sie Ihre Eingaben. 
Es wird Ihnen auch mit einem roten Ausrufezeichen angezeigt, dass eine Eingabe fehlt. Erst wenn nach Fehlerkorrektur 
alle Schritt schwarz hinterlegt sind, können Sie den Antrag einreichen. 
 
 
  

                                                                    
 
 
2  
www.bafa.de/ebn > Modul 1, 2 oder 3 > Publikationen > „Anforderungen an die Qualifikation von Energieberatern“  
www.bafa.de/ebw > Berater > Publikationen > „Anforderungen an die Qualifikation von Energieberatern“ 



Fehlerbeispiel: 
 

 
 
 
Nach erfolgreicher Einreichung des Antrags erscheint das folgende Fenster, in dem Sie den gestellten Zulassungsantrag 
und den Status des Verfahrens einsehen können. Auch finden Sie hier eine Übersicht über sämtliche von Ihnen 
hochgeladenen Dokumente. Dieses Fenster können Sie über das Menü > Zulassung > Zulassung für das jeweilige Modul 
jederzeit einsehen. Sie haben auch die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen. 
 

 
 
Der Status „Offen“ wechselt nach erfolgter (positiver) Prüfung des Zulassungsantrags auf „Freigegeben“. Die Mitteilung 
über die Zulassung wird Ihnen unter „Dokumente“ angezeigt.  
 
Hat das BAFA Rückfragen, werden diese hier ebenfalls angezeigt. Zur Beantwortung laden Sie bitte ein entsprechendes 
Antwort-Dokument hoch („Dokument hochladen“ anklicken). 
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